


Angabe der Rechtsgrundlagen 

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 8ekanntmachung 
vom 27.08.1997 (BGBI. I C. 2141); zuletzt geandsrt durch Be- 
richtigung vom 1 6.01 . I  998 (BGBI. I S.137); 

die Verordnung Ober die bauliche Nutzung der GrundstGcke 
(Baunuwungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 23.01.1 990 (BGBI. I S. 1321, zuletzt ge8n- 
den durch Gesetz vom 22.04.1 993 IBGBI. I S. 488, 479); 

das Bundesnaturschutzges~tz (BNatSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.03.1 987 (BGBt. I S. 8891, zuletzt ge- 
ändert durch Artikel 1 des Gesebes vom 30.04.1998 (BGBI. I S. 
823); 

5 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Lan- 
desbauordnung (Bau0 W )  vom 07.03.1 995 (GV. NW. 1995 C. 
2 1 81, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.1 998 (GV. W .  
C. 687); 

die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-WestFalen in dar 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1 994 IGV. NW. C. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gese-es vom 
17.12.1997 (GV MW S. 458). 

Allwdwu 

Soweit bei den Festseeungen von Baugebietan keine anderen 
Bestimmungen gemäß 5 1 (4) - (10) BauNVQ getroffen sind, 
werden die 5 § 2 - 14 BauNVO Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Zuwiderhandlungen gegen die gern413 1 86 BauO NW in den Be: 
bauungsplan aufgenommenen Festsetzungen (tirtliche Bauvor- 
schriften) sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 84 (1 ) Ziffer 
21 BauO MW und können gemäß § 84 (3) Bau0 NW als solche 
geahndet werden. 



Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärun- 
gen, Hinweise 

0.2 hen a d ~ r  in- 
halb von Rau- oder 7 

gemäß 5 9 1 (4) und 16 (5) BauNVO 

- soweit sich diese nicht durch andere Zeichen, Raster und der- 
gleichen ergibt - 

gemäß 5 9 (1 ) BauGB 

1 . I  emsines W- I W N  
gemäß § 4 BauNvO 

Die Ausnahmen gemäß 5 4 (3)  1- 5 BauNVO sind nach J 1 (6) 1 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

1.2 aebiet IM 
gernaß § 6 BauNVO 

Nutzungen gemsß § 0 (2) 6 - 8 BauNVO sind nach 9 1 (5) 
BauNVO nicht zulässig. Die Ausnahmen gemGf3 5 6 (31 BnuNVO 
sind nach 5 ' I  16) BauNVO nicht Bestandteil des Bsbauungspla- 
nes. 

'Nutzungen.gerniSi3 5 8 (2)  2-3 - mit Ausnahme von Betrieben 
des Beherbergungsgewerbes -sind nach § 1 (7)  BauNVO nur im 
Erdgesc hol3 zulassig. 

Einzelhandelsbetriebe gern38 § 6 (2) 3 SauNVO mit Zentren- und 
nahversorgungcrelevanten Sortimenten im Sinne der Anlage 1 
des E inzelhandelserlacses NW vom 20.06.1996 sind nach § 1 (7)  
BauNVQ bis t u  1.200 m2 Gesamtbruttogsschoßfläche tulassig. 



Anlage 1 des Einzelhandsfserlasses NW vom 20.06. I 996: 

Teil A i  
Zentren- und neihversorgungsrelevante Sortimente 

Anhaltspunkte für die Zenirenrelearann von Einzelhandelssorti- 
menten ergeben sich aus dem vorhandenen Angebotsbestand in 
den gewachsenen Zentren in Verbindung mit stadtebaulichen 
Kriterien. Als zentrenrelevante Sortimentsgruppen gelten: 

1 . BUcherlZei tschri~snlPapierlSchre~warsn/Broranisaton 
2. KunstlAntiquitäten 
3. Baby-IKinderartikel 
4. Bekleidung, Lederwaren, Schuhs 
5. Untehattungsetektroni kICornputer, Elektrohaushattswaran 
6. FotolOptik 
7 ,  EinrichtungszubehlSr (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, 

Bastelartikel, Kunstgewerbe 
8. Muslkalienhandel 
9, UhrenjSchmuck 
10. Spielwaren, Sportartikel 

Nahversorgungs- (ggf. auch zentren:)relevants Sortimentsgrup 
Pen 

I. Lebensmittel, Getranke 
2. Drogerie, Kosmetik, Haushattswaren 

Teil B: 
I. d. R. zentrenrelevante Sortimente 

1. Teppiche [ohne Teppichboden) . 
2. Blumen 
3. Campingadikel 
4. Fahrrader und Zubehor, Mofas 
5, Tiers und Tiernahrung, Zooartikel 

Ausnahmsweise ist darU bar hinaus eine Uberschreitung der fest- 
gesetzten Gesamtbrutlogeschoßflichs mit Zentren- und nahver- 
sorgungsrelevantern Sortiment zulassig, wenn die einzelnen Be- 
triebe zur Jbllenbecker Straße b ~ .  zur Beckendorfstraße orien- 
tiert sind, die Anzahl von 7 Einzelbatrieben nicht iibarschrirten 
wird und die jeweilige BruttogeachoßflBche unter 250 mz legt. 
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FH =.10,80 m 

TH = ?,I0 m 

aß der b 
gemaß § 9 (1 1 1 BauGB 

2.1 GrundflSctienzzGRL 
gernaß 1 9  16, 17 und 19 BauNVO 

zulbsige Grundflächenzahl, z. B. 0,4 

2.2 Gesch-ionflacheniaht GFZ 
gernaß 5 5 18, 17 und 20 BauNVO 

zul%ssige GeschoBflächenzaht, z. B. 0,8 

2:3 2 151- Baun NW 
gernaß 5 § 1 6 und 20 ( 1 ) BauMVO 

Zahl der Vollgeschosse als HBchstgrenre, z. B. II 

Zwei Vol~goschosse als Mindestgrenze, drei Vollgeschosse als 
Hdchstgrenze 

4 Hotier.baulictier A n h a m  
gern. 5 2 16 und 18 BauNVO 

Firsthsha 

Die Firsthohe darf in keinem Punkt des Firstes das zul3ssige Maß 
(z, B. .I 0,80 rn) überschreiten. 

Die FirPthi3he 1st lorgerecht von der Oberkante der ~achhaut arn 
First (Fir-iegel) zum vorhandenen Gdände im Mittel der 4 Ge- 
Mudeecken zu messen. - 
Die TraufhBhe (TH) darf an keinem Punkt das zulassige Maß 
(2. B. 7,10 m) überschreiten. 

Unter Traufhähe ist die Hohe der Schnittlinie zwischen den auf- 
gehenden Wandaußenflkhen und der Oberkante der Dachhaut 
zum vorhandenen Gdinde zu verstehen. 

Die nachfolgenden Systemschnitte dienen der Erläuterung der 
festgesetzten First- und Traufhöhen begrenzung. 



Beispielhafter Systemschnitt durch ein zweigeschossiges 
da mit 45 Dachnsigung 

-- Fkihdha max t3 ,80m/  

TrauffiMi@ . I 
W 7.10 m 

I 
! 

22 Prempei max. 0.- ' 
-- Geschoss 2 -80 m 

Gisehess 3.70 m L 

-- - --- 

1 .OG 

. .- . . - 

Beispielhafter Systsrnschnitt durch ein dreigeschossiges Gebaude 
mit 45 O Dachneigung und Ladennurzunq im Erdgeschoß 

- - - - - - - - - - -  

- 

Firsthehe max. 16.80 m 

d5' 
DG Drempel max. 1 .W m j 

2.OG Gaschcss 2.80 m 

i .OG Geschoss 2.80 m 

EG tL2d8n) GeiWa = 0 

I 
CT 

Ge+.cnass 3.70 m 

G+bhdeiiifa ma*. 13 M) m 

EG (Ladn) 

4 

mlwa = 0 

w/R&, 

GebBudeiiele max. 13.W rn 



~eis~ielhafter Systemcchnitt durch ein zweigeschossiges Gebäu- 
de mit 45 O Dachneigung im Allgemeinen Wohngebiet 

offene Bauweise 

geschlossene Bauweise 

3.2 erbaubare G- 
gernaß § 23 BauNVO 

Baugrenze 
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I. en , fur  srfarde-e N e b m m e n  s ~ w i e  FIa- " 

SC- 

gemaA 4 § 9 ( ? )  4 und 22 8auGB 

4.1 und Gar- 
gernaß § § 1 2 und 21 a BauNVO 

Umgrenzung von Flächen f Ur Stellplätze 

Zwsckbestimrnung: 

Tiefgaragemuf a hrt 

Die Tiefgaragenzufahrt ist innerhalb der hierflir ausgewiesenen 
Flache zulässig. 

Stellpliitze 

Gemeinschafisstellpl3~e bzw . Carports 

Stellplitze und Garagen sind nur innerhalb der dafßr ausgewiese- 
nen Flichen und innerhalb der Baugrenzen zul8ssig. Suweit sie 
aufgnind der besonderen Situation der BaugrundstOcke nicht auf 
den überbaubaran GrundstUcksf lachen angeordnet werden k8n- 
nen und entsprechend gekennzeichnete Flachen. nicht festgesetzt 
sind, kdnnen Stellplatze und Garagen auch auf den nicht über- 
baubarsn Grundstücksfiirchsn zugelassen werden, wenn 

- die Flucht der rückw!4rtigen Baugrenze nicht lihrschrittsn wird 
oder 

- die rückwärtige Begrenzung der Stellp!atzflaichs max. 10,00 m 
und der Garage max. 12,OO m von der Straßenbegraruungsli- 
nie entfernt ist. 

Für überdachte Stdlplihze (Carports) gelten die Festsetzungen 
' wie für Garagen. 

thwk 
FClr die Zulässigkait von Stellplätzen auf VorgartenflZIchen siehe 
Ziffer 10.1 . 



Hinwsis: 
Die Straßenbegrenrungstinie grenzt auch Verkehnflllchen mii 
unterschiedlicher Zweckbestimmung gegeneinander ab, 
Fälit die Stral3enbgrenzungslinie mit der Baugrenze zusammen, : 
ist die Baugrenze eingetragen. 

5.2 Weiche ohne Ein- wdA&&rl 

5.3 mit m e i w  Zwec- 
- öffentlich - 

5.4 Varkehcsflactienry . 
- offentlich - 

Befahrbarer Wohnweg 

Fuß- und Radweg 

P ie Vers-: F- von Versur - 
en und - mit m- und - 

bei- FMchm 
gem8ß 5 9 ( I }  12, 13 und 21 BauGB 

Zweckbestimmung 

Elektrizitat - Trafo 

6.2 Flihrunp von Ver- und 
L 

gern58 5 9 (1) 13 BauGB C 

~eitunasrecht zuaunsten der Versoraunnstriner 



Zweckbestimmung: 

' MK - - 
MK +- -0 

. 7  

m 
8 

m 

H h u B k  

vorhandener Mischwssserkanal 

geplanter Miachwasserkanal . 

eine Nutzung des Niederschlagswassers wird empfohlen 

8.3 Geh- . Fahr- I ind zu b-e F l k f i e  
gemäß 5'  0 (1) 21 BouGB 

Geh-, Fahr-. und Leitungsrechts rugunsten der jeweiligen Eigen- 
tarner bzw. Nutzungsberechtigten der angrenzenden Baugrund- 
stUc ke sowie zugunsten der V&rsorgungsträger 

gemäß S 9 (1) 15 BauGB 

Spielplatz 

8 
gernaß- 5 9 (1) 25 a und b BauGB sowie 9 9 (4) BauGB i. V. m. 5 
86 Bau0 NW 

8.1 n Flachen fur dasArflan7en vohBiiiumm 

gemäß § 9 (1) 25 a BauGB 

Die entsprechend gekennzeichneten FIBchen sind als geschlosse- 
ne Kulisse mit standortgerechten heimischen Bäumen, Sträu- 
chern und sonstigen Bepflanzungen zu bepflanzen. 



Alle festgesetzten Anpflanzungen sind spätegtens in der zweiten 
Vegetationsperiode nach Eertigstdlung $es jeweiligen Bauab- , 

schnittes bzw . Gabaudes f achgericht durchzufahren. 

1 Alle festgesetzten Anpflanzungen sind auf Dauer zu unterhaken, 
ZU sichern und ,bei Abgang spIiteatens in der darauffolgenden 

I Vegetationsperiode xu ersetzen. . , .  

8.2 
gernaß 5 9 1 t ) 25 a BauGB 

Auf den festgesetzten Baumstandorten sind einheimische und 
stsndortgerechte Laubbaume zu pflanzen, wie X. B. Bergahorn, 
Hainbuche, Winterlinde, Stideiche, Eberesche. 

Im Bereich der Stsltplatzanlage sind bei ainreihlger Anordnung der 
Stetlpfatte Baumscheiben in der Große eines Stellplatzes 
(ca. 10 m2) vorzusehen und bei xweireihiger Aufstellung - Baum- 
scheiben in den Abmsssungen 2 X 2 rn lichtes Mai3. 

Als Pf lanzqualitit wird festgesetzt: Mindeststammumfang+'14 bis 
16 cm, mit Ballen, mindestens 3x verpflanzt. 

Die Baumscheiben sind als ~e~etat ionsf lkhen zu belassen und 
gegen ein Befahren abzusichern. Ferner dllrfsn in den Baum- 
scheiben keine Beleuchtungsrnaste oder andere Einrichtungen, 
die den Wuchs der Bäume beeintriichtigen würden, installiert 
werden. 

8.3 W n a  von .€Wmrnlt~indunaetn ffir die Frhal- 
n. S t r m e r n  und so 

'gernaß 5 9 (1) 25 b BauGB 

I 

Erhalt der standortgerechten, heimischen GehMre 

zu erhaltender 0aum 

Der Wurzelbereich der zu erhaltenden Baume ist von jeglicher 
Bebauung f reizuhdtsn. Jegliche Bodsnveranderungen sind in die- 
sem Bereich unzul8ssig. 



Die vun Rebauunafidzuhaltenden Schutzfliichen ' I 
d ihre Nu- 7um Schtih von SC- 

SJmwebhWkmgen - - 
runclen 
gern33 5 9 ( 1 )  24 BauGB 

Bei geplanten Anpflanzungen sind in einer Breite von 2,50 m 
beidseits der vorhandenen oder geplanten Kanaltrassen keine 
tiefwunelnden Baume und Straucher vorzusehen. 

Auf den entsprechend gekennzeichneten Flachen ist eine Schall- 
schutzwand mit einer Hohe von 2,0 m zu errichten, 

Die Schallschutzwand ist beidseitig mit RankgewBchsan zu be- 
pf laneen, 

Die Schallschutzwand kann auch im baulichen Zusammenhang 
mit Carportanlagen errichtet werden. 

In den Gebauden entlang der Beckendorfstraße und der J6llen- 
becker Str aßs ist der Einbau von Schallschutzfenstern sntspre- 
chend der VDI-Richtlinie 271 9, Ausgabe August 1987 vonuse- 
hen, so daß ein Mittelungspegel in Wohnrftumen von 35 d 0  {Al  

' tagsüber und in SchlafrBumen von 30 dB {Al nachts bei ge- 
schlossenen Fenstern und Türen nicht überschritten wird. 
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ZD 
4 0 ° - 4 5 O  

SD 
4 0 ° - 4 5 O  

O r t l i c h - m  
gerngß 5 9 (4) i. V. m. 5 86 Bau0 NW 

10.1 vobebautenru- 

10.1.1 

Entlang dkr 6ffsnttichen Verkehrsfl&chen sind die zwischen 
StraGsnbegrenzungdiriie und vorderer Baugrenze gelegenen 
nicht überbaubaren Grundstücksf lachen gdrtnerisch anzulegen, 
zu gestalten und zu unterhalten. 

Innerhalb dieser Flache sind Gnindstückszufahrten bis zu eher 
Breite von 3,00 m und nicht iiberdachte Stellplatze zulässig. 
Carports und ~ a r a ~ e i  sind im Vorgartenbareich unzulilssig. 

Die Summe der Flachen für Stellplibe und Zufahrten im Vorgar- 
tenbersich darf nicht mehr als 113 der. vorgartenflache ' betra- 
gen. 

Von der Vorgattertregelung ausgenommen sind die Flächen vor 
der Straßenrandbebauung entlang von Beckendoristraße und 
Jöllenbecker Strab.  

10.1.2 im 

Entlang der offentlichsn Verkehrsflachen und an den seitlichen 
Grundstücksgrenzen innerhalb der Vorgiirren sind aussehlkßli ch 
standortgerechte Laubholzhecken bis zu einer Hohe von 0,70 m 
als Einfridigung zuI&sig. Als ~eckenarten sind zu verwenden: 
Buche, Hainbuche, Schlehe oder Liguster. 

10.2 

10.2.1 D a c h f a r m . t u n d  J7&&d&wg 

Symmetrisches Zeitdach, Neigung 40° - 45 O 

Symmetrisches Satteldach, Neigung 40 - 45 O 

L 



- 

Walm- und KrüppelwalrndScher sowie weitere Sonderformen 
sind nicm zulässig. 

Bei Änderungen an vorhandenen Wohnhausern (Um- und An- 
bauten) slnd zur Anglaichung an 'den Bestand andere Dachfor- 
men und Dachneigungen zul3issig. 

Flachdach 

Flachdachsr sind nur Im Mischgebiet zulässig. Alle Flachdiichsr 
sind mindestens extensiv zu begrünen bzw. als nutrbark Freibe- 
reiche zu gestalten. 

Fiir Garagen in den allgemeinen Wohngebieten sind ~lachdächer 
zulissig. 

DIcher von Doppelhausern, Hausgruppen sowie DBcher im Be- 
rsich der straßenbeglsitenden Bebauung sind hinsichtlich der 
Dachnsigung, des Dachmateriafs und der Farbe einheitlich zu 
gestalten. 

Sonnenkollektoren sind zul8ssig, wenn sie nicht mehr als 60 % 
der jeweiligen Dachf lache abdecken. Der seitliche Abstand zum 
Oachrand (Ortgang) muß mindestens 1,00 m betragen. 

10.2.2 Lub&wml - 

Dachaufbeutan sind unter eindeutiger Bezugnahme auf die Fas- 
sadengliederung zulässig, soweit sie sich nach GrGße, Form, 
Lage, Materialwahl und Farbgebung beirmanlseh In die urnge- 
bsnde Dachlandschsft einfagsn und die Dominanz der Haupt- 
dachflgchen erhalten bleibt. nacheinschnitte auf Dachftachen, 
die zir Beckendorfstraße und Jöllenbecker Straße orientiert 
sind, sind nicht zullasig. 

10.3 W- 

10.3.1 hbW&&e 

Die Breite des Hauptbaukdrpers darf max. 13,00 m senkrecht 
zur H auptf irstrichtung gemessen betragen, sofern nicht durch 
Baugrenzen eine geringere Breite vorgegeben ist. 

10.3.2 Saekelhahe 

Die Sockeihohe darf an der straßemitigen Außenwandflache 
max. 0,50 m betragen. Zur Anpassung an die vorhandene 
Nachbarbebauung kann eine Sockelhöhe 'iron bis tu 1,20 rn zu- 
gelassen werden, 



Es gilt das Mai3 von der natürlichen GelBndeoberflache bls 
Oberkante des Erdgsschoßfußbodens. Bei HlShenunterschieden 
entlang der straßenseitigen AußenwmdflAchen ist die irn Mittel 
gemessene Habe anzunehmen. 

10.3.3 Drsmnemahe 

Die DrmpelhBha darf in allgmeinen Wohngebieten max. 
- O,60 m, im Mischgebiet max. 1,00 rn betragen. Es Mt das Mag 

von der Oberkante der Rohdecke bts zur Oberktnta der Dach- 
haut. 

10.3.4 Wecbeanlaaen 
I 

8eleuchtete Werbeanlagen rntissen im Mischgebiet den 6ff etntti- 
chen Verkehrsfl%chen zugewandt sein. Werbeanlagen mir Si- 
gnalfarben und Farben der Verkshrssignalanlagen sind ausge- 
schlossen. 
lm rückwlrtigen Bereich ist max. 1 bekuchtetes Hlnweisschild 
je Stätte dar Leistung tul%sig. Es ist flach auf der Geblude- 
wand innerhalb der Erdgeschokone anzubringen. Seine Große 

- darf max. 1,0 rnz betragen: 
. Werbeanlagen an Gsbaiden sind hir~ichtlich Gr6ße. Form und 

Plaziening in die Fassadengliedening zu integrieren und hin- 
sichtlich Materialwahl, Farbgebung und Lichtwirkung auf die 
Fassadengestaltung abzustimmen. Senkrecht angeordnet@ Wer- 
beanlagen sind nicht zruli!sslg. 

In den aligemeinen Wohngebiet ist eine Werbeadags je Stätte 
der Leistung rullssig. 

Werbeanlagen an Gebauden dfirfen bis zur Hohe Unterkante 
FensterbrUstung des 1. Obergeschosses angebracht werden. 

Die Oberkante freistehender Werbeanlagen darf nicht mehr als 
1,20 m über der mittleren, naturlichen Geländeoberfl&che lie- 
gen. . 

Gageniiber der Gebaudewand auskragende Werbeanlagen sind 
mit einer Hahe von max. 0,80 m und einer Breite von 0,80 m 
zulässig. Flach auf der GeMudewand angebrachte und freiste- 
hende Werbeanlagen sind mii einer HGhe von max. 0,80 m und 
einer Brehvon max. 3,OQ rn bzw. bei Verwendung von Einzd- 
buchstaben max. 5,00 m zulAssig. 
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1 I em-e von nach e e n  - 
en -troffen- F- 

gamäP 5 B (6) BauGB 

Natur-, Boden- qnd Baudenkmäter dw Stadt Bialsfeld 

Pinwe& 
Wenn bei Erdarbeiten kuhr -  und erdgeschichtliche Bodenf unde 
oder Befunde {etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Boden- 
verfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach § 

15 und 5 I 6  des Denkmalschutzgesettes die Entdeckung un- 
verzüglich der Stadt oder dem Amt fOr Bodendsnkmalpflege, 
Bislefeld, anzuzeigen und die EntdeckungsstSite drei Werktage 
in unverändertem Zustand zu erhalten. 



Gebäude mit geneigtem Dach 

geplante Gebgude mit geneigtem Dach 
E 

geplante Gebaude mit flachem Dach 

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze 

0 

- 0. 

r i  
------- 

0 

Sonstige Darstellungen zum Planinhalt 

vorhandene Hecke 

vorhanden er Baum 


